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Mit Hoch-Fürstlich -Heßischem gnädigsten privilegio.

Montag den 2 5 rett May.
~ Verordnung, die Evangelisch-Lutherische Landes-Kinder,

fb Theologiam Itudivcn, betreffend.
 Copia Rescripti,Nomine Jhro Exceüenzien derer Hochpreißlichen Herren Geheimden Räthe

 zu Cassel, an das Consistormm zu Dearburg und Rinteln»

äe dato Cassel den i8ten Decembr. 1766.

Es ist Uns die Anzeige geschehen, daß, ob wol vorhin üblich gewesen, daß die ihre sludk
 Academica geendigt habende Evangelisch, Lutherische Studiosi Theologiae aus hiesigen
Landen, ehe sie zu Marburg oder Rinteln zum Examine adminiret seyen, beglaubte Te-
üimoim, wie sie ihre Zeit angewendet, und sich sonst betragen, von der Rintelnschen
Theologien Facultaet produeiwn müssen, seit geraumer Zeit aber dieses gantzlich aus
ser acht gelassen, und dergleichen Testimonia nicht begehret worden.

Nachdem jedoch denen Evangelisch-Lutherischen Kirchen und Schulen daran gelegen
ist, daß solch nützliches institutum wieder eingeführet, und davon künftig im geringsten
nicht abgegangen werde: Als soll ein jeder von denen sothaner Religion zugethanen, die
Theologiam studierenden Landes-Kindern, wenn er, nach absolvirten§rudü§, ad exr-
 men pro Ministerio zugelassen zu werden verlanget, ein Testimonium , versiegelt, von

obgedachter Theologischen Facuitst und zwar des Inhalts: r) Ob


